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Unfall bei Sonne
Ein Autofahrer war bei tief stehender Sonne unterwegs und fuhr auf eine Kreuzung zu. Die Sonne blendete ihn und er konnte die Lichtstellung „rot“ der Verkehrsampel deswegen nicht erkennen. Dennoch fuhr er ungebremst in die Kreuzung und prallte dort mit einem anderen Fahrzeug zusammen.
Die Versicherung des Autofahrers verweigerte die Versicherungszahlung.

Das Oberlandesgericht Köln gab der Versicherung Recht. Die Richter stellen sich auf den Standpunkt, dass der Autofahrer grob fahrlässig gehandelt habe. Bei Blenden durch das Sonnenlicht hätte er nicht ungebremst in die Kreuzung einfahren dürfen. Notfalls hätte er sogar anhalten müssen. Sein Verschulden überwiege deshalb so stark, dass die Versicherung völlig leistungsfrei sei.

(Oberlandesgericht Köln, Aktenzeichen 9 U 19/03)
